
Preisblatt für das Verteilernetz 
der Stadtwerke Wörgl GmbH

Alle angeführten Preise verstehen sich netto zuzüglich gesetzlich geregelter Steuersätze.  

Gültig ab 01. Jänner 2026 (SNE-VO 2018/Novelle 2026).

Messpreise

Einphasen-Wechselstromzähler .........................  1,00 Euro/Mo.

Drehstrom-Vierleiterzähler ................................ 2,40 Euro/Mo.

Niedersp.-Wandler Lastprofilzählung ................  5,60 Euro/Mo.

Mittelsp.-Wandler Lastprofilzählung ................60,00 Euro/Mo.

Tarifschaltgerät ..................................................  1,00 Euro/Mo.

Für sonstige Geräte im Zusammenhang mit Messleistungen 

die im Eigentum des Netzbetreibers stehen, werden 1,5 % des 

Wertes der Geräte als Entgelt verrechnet.

Definition der Netzebenen

Ebene 5	� Mittelspannung

Ebene 6	� Trafostation

Ebene 7	� Niederspannung

Netzbereitstellungsentgelt

Für den Erwerb oder die Erhöhung eines Netznutzungsrechtes

Netzebene 5 	 .................................................. 133,00 Euro/kW

Netzebene 6 ..................................................  173,00 Euro/kW

Netzebene 7 	 ................................................. 193,00 Euro/kW

Netzzutrittsentgelt

Das pauschalierte Netzzutrittsentgelt für den Anschluss in der 

Netzebene 7 beträgt einmalig ............................  1.380,00 Euro

Systemnutzungsentgelt und Zuschläge

Netzebene 5

Netznutzungsentgelt Leistungspreis.......... 66,48 Euro/kW/Jahr

Netznutzungsentgelt Arbeitspreis 

HT Sommer/Winter ....................................  1,730 Cent/kWh

Netznutzungsentgelt Arbeitspreis 

NT Sommer/Winter ....................................  1,730 Cent/kWh

Netzverlustentgelt ..........................................  0,159 Cent/kWh

Netzebene 6

Netznutzungsentgelt Leistungspreis ..........  72,12 Euro/kW/Jahr

Netznutzungsentgelt Arbeitspreis 

HT Sommer/Winter ...................................  2,950 Cent/kWh

Netznutzungsentgelt Arbeitspreis 

NT Sommer/Winter ...................................  2,950 Cent/kWh

Netzverlustentgelt .........................................  0,292 Cent/kWh

 

Netzebene 7 gemessene Leistung (7.1)

Netznutzungsentgelt Leistungspreis .........  70,92 Euro/kW/Jahr

Netznutzungsentgelt Arbeitspreis 

HT Sommer/Winter ...................................  3,660 Cent/kWh

Netznutzungsentgelt Arbeitspreis 

NT Sommer/Winter ...................................  3,660 Cent/kWh

Netzverlustentgelt .........................................  0,293 Cent/kWh

Sommer-Nieder-Arbeitspreis *........................ 2,930 Cent/kWh

 

Netzebene 7 nicht gemessene Leistung (7.2)

Netznutzungsentgelt Leistungspreis ...............  54,00 Euro/Jahr

Netznutzungsentgelt Arbeitspreis 

HT/NT Sommer/Winter............................... 6,810 Cent/kWh

Netzverlustentgelt .........................................  0,293 Cent/kWh

Sommer-Nieder-Arbeitspreis *........................ 5,450 Cent/kWh

Netzebene 7 unterbrechbare Versorgung (7.3)

Netznutzungsentgelt Arbeitspreis

HT Sommer/Winter ...................................  5,500 Cent/kWh

Netznutzungsentgelt Arbeitspreis 

NT Sommer/Winter ...................................  5,500 Cent/kWh

Netzverlustentgelt .........................................  0,293 Cent/kWh

Sommer-Nieder-Arbeitspreis *........................4,400 Cent/kWh

* �Definition Sommer-Nieder-Arbeitspreis: 

im Zeitraum vom 01. April bis 30. September, jeweils von 10 

bis 16 Uhr (Voraussetzung: intelligentes Messgerät mit aktiver 

Viertelstundenmesswerterfassung IME)
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Netzebene 7 nicht gemessene Leistung mit zwei Tarifzeiten (7.4)

Netznutzungsentgelt Leistungspreis ...............  54,00 Euro/Jahr

Netznutzungsentgelt Arbeitspreis

HT Sommer/Winter ....................................  7,250 Cent/kWh

Netznutzungsentgelt Arbeitspreis

NT Sommer/Winter ...................................  6,260 Cent/kWh

Netzverlustentgelt .........................................  0,293 Cent/kWh

Gebrauchsabgabe ............................................  6% des Entgeltes

Blindarbeit

Winter	 .............................................. 2,0494 Cent/kvarh

Sommer	 ...............................................  1,0247 Cent/kvarh

	» �Die Elektrizitätsabgabe, der Erneuerbaren-Förderbeitrag und die 

Erneuerbaren-Förderpauschale sowie das Netzverlustentgelt 

für Einspeiser werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen 

verrechnet.

	» �Sonderregelung für temporäre Anschlüsse: 

Bei temporären Anschlüssen (z.B. Baustrom oder Festanschlüs-

sen) an einem Anschlusspunkt ohne erworbenen Bezugsrecht, 

wird ein Zuschlag von 50 % auf das Netznutzungsentgelt ver-

rechnet.

Kostenersatz für bestimmte Nebenleistungen

	» �Überprüfung von Messeinrichtungen auf Wunsch des Netzbenutzers

vor Ort ..................................................................  40,00 Euro

durch eine kompetente Prüfstelle ............................ 70,00 Euro

	» �Anbringung, Umstellung oder Entfernung von Messeinrichtun-

gen, wenn vom Netzbenutzer veranlasst oder verursacht. 

Wird die Leistung auf Wunsch des Netzbenutzer außerhalb der 

Geschäftszeiten erbracht, wird das doppelte Entgelt verrechnet.

für Standardmessungen .......................................... 20,00 Euro

Lastprofil, Wandlermessungen ..............................  150,00 Euro

	» Abschaltung und Wiederherstellung vor Ort

des Netzzuganges (gemäß §82 Abs. 3 EIWOG 2010)...25,00 Euro

aus anderen Gründen ...............................................30,00 Euro

Abschaltung | Wiedereinschaltung aus der Ferne........ 0,00 Euro

Einschaltung bei Vertragsbeginn................................ 0,00 Euro

Abschaltung bei Vertragsende.................................... 0,00 Euro

	» �Ablesung und Zwischenabrechnung von Messeinrichtungen auf 

Wunsch des Netzbenutzers

Ablesung vor Ort ohne Zwischenabrechnung............ 10,00 Euro 

Zwischenabrechnung ohne Ablesung vor Ort..............5,00 Euro

Zwischenabrechnung mit Ablesung vor Ort............... 15,00 Euro

	» Entgelte für Mahnungen

erste Mahnung ........................................................  0,00 Euro 

jede weitere Mahnung ................................................ 1,50 Euro  

letzte Mahnung (eingeschrieben) .............................. 5,00 Euro

Tarifzeiten Winter	 von 01. Oktober bis 31. März

Tarifzeiten Sommer	 von 01. April bis 30. September

Hochtarif-Zeit (HT)	 täglich von 6.00 bis 22.00 Uhr

Niedertarif-Zeit (NT)	� die übrige Zeit  

(wobei für HT und NT die österreichische 

Sommerzeit unberücksichtigt bleiben kann)


